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Grundsicherung  
beantragen

Seit dem 1. Januar 2003 gibt es eine neue eigenständige Sozialleistung:  
Die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
auf der Grundlage des so genannten Grundsicherungsgesetzes  
(GsiG/ SGB XII).

Sichergestellt werden soll der grundlegende Bedarf für den Lebensunterhalt 
von Menschen, die wegen ihres Alters oder auf Grund von dauerhafter  
Erwerbsminderung endgültig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind 
und deren Einkünfte für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichen. 

Durch diese beitragsunabhängige Leistung soll die Zahlung von Sozialhilfe 
vermieden werden. 

Im Gegensatz zur Sozialhilfe wird auf Einkommen der Kinder oder Eltern 
nicht grundsätzlich zurückgegriffen. Das erleichtert den Zugang zu dieser 
Leistung.

Die Grundsicherung wird gezahlt durch die Sozialämter der Kreise und  
kreisfreien Städte oder durch überregionale Leistungsträger. Die Kreise  
können die Aufgaben auch auf die kreisangehörigen Gemeinden übertragen.
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So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

	 Prüfen Sie, ob Sie in den Kreis der bezugsberechtigten Personen  
	 fallen. Dies sind in der Regel Menschen, die ihren Lebensunterhalt  
	 nicht selbst bestreiten können und zusätzlich 

	 das 65. Lebensjahr vollendet haben 

	 das 18. Lebensjahr vollendet haben und – unabhängig von der  
	 jeweiligen Arbeitsmarktlage – aus medizinischen Gründen  
	 dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

	 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesregierung  
	 Deutschland haben.

Keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben 

	 Personen, deren Eltern (gemeinsam) oder Kinder (jeweils pro  
	 Kind) über ein jährliches Einkommen von mehr als 100.000 EUR  
	 verfügen

	 Personen, die ihre Bedürftigkeit in den letzten 10 Jahren  
	 vorsätzlich (z.B. durch eine Schenkung an Angehörige)  oder grob 
	 fahrlässig herbeigeführt haben 

	 ausländische Staatsangehörige, die Leistungen nach dem  
	 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten.

Eine verbindliche Entscheidung darüber, ob Ihnen Grundsicherungs- 
leistungen zustehen, trifft letztlich das zuständige Sozialamt.

	 Die Gewährung der Grundsicherung setzt einen Antrag voraus.  
	 Stellen Sie einen Antrag auf Grundsicherung beim örtlichen  
	 Sozialamt. 

	 Eine bestimmte Form ist nicht vorgeschrieben, so dass auch ein  
	 mündlicher Antrag zulässig ist. Das Sozialamt wird mündliche  
	 Anträge in einer Niederschrift festhalten.

	 Leistungen der Grundsicherung beginnen erst mit der Antragstel- 
	 lung. Nachzahlungen für den Zeitraum vor der Antragstellung sind 
	 nicht vorgesehen. Stellen Sie deshalb den Antrag  frühzeitig, d.h.  
	 zu dem Zeitpunkt, da Ihnen klar wird, dass Sie Ansprüche auf die 
	 Grundsicherung haben.

Bezugsberech-
tigte Personen1

Antrag stellen2


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So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

Ref.-Nr. 1001/1

 
Angaben/ Unter- 
lagen bei der  
Antragsstellung

3  Bei der Antragsstellung müssen Sie folgende Angaben machen bzw.  
	 folgende Unterlagen bereithalten:

Zur Person: 

	 Personalausweis

	 Bei Ausländern: Aufenthaltsgenehmigung oder Duldungserlaubnis

Für die Ermittlung der zu berücksichtigenden Miete:

	 Mietvertrag und Ergänzungsvereinbarungen

	 Nachweis über Mietzahlungen, z.B. letzte Mietquittung

	 Nachweis über Einnahmen aus Untervermietung

	 Letzte Betriebskostenabrechnung

	 Letzte Heizkostenabrechnung

Für die Ermittlung des zu Grunde liegenden Einkommens:

	 Letzte Rentenbescheide

	 Nachweise über sonstige Einkommen

	 Nachweise sämtlicher Kontobelege der letzten drei Monate

	 Nachweise von Vermögenswerten (Sparkonto, Depot)

Zur Feststellung eventueller Abzüge:

	 Nachweis über die Beiträge zur gesetzlichen oder privaten  
	 Krankenversicherung oder anderen, ähnlichen Pflichtbeiträgen

	 Nachweis über die Entrichtungen von Steuern (Einkommenssteuer, 
	 Lohnsteuer, Kapitalertragssteuer oder Kirchensteuer) vom  
	 Einkommen (Lohnsteuerkarte oder letzter Steuerbescheid)

	 Versicherungsbelege (Art der Versicherung, Höhe der Beiträge)

Notizen


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Für sonstige Abzüge und Freibeträge:

	 Schwerbehindertenausweis und / oder entsprechender  
	 Feststellungsbescheid nach dem Schwerbehindertengesetz

	 Nachweis über Pflegebedürftigkeit

	 Ärztliche Atteste für kostenaufwändige Ernährung

	 Bescheid über die Anerkennung als Opfer der national- 
	 sozialistischen Verfolgung

	 Nachweis über Aufwendungen zur Erfüllung der gesetzlichen  
	 Unterhaltsverpflichtung (z.B. Unterhaltstitel und  
	 Unterhaltsvereinbarung oder Zahlungsbelege)

	 Scheidungsurteil

	 Unterhaltstitel gegenüber ehemaligen Lebenspartner /  Ehegatten

Notizen


